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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 99/18/0368 E 14. November 2000 RS 1 (Hier: Kenntnis FrG 1997, insbesondere § 114 Abs 3 FrG 1997)

Stammrechtssatz

Die behauptete Unkenntnis des § 41 FrG 1997 kommt dem Fremden nicht zugute, handelt es sich doch um eine im

BGBl gehörig kundgemachte Norm, weshalb die Kenntnis der damit geschaBenen Rechtslage auch von Personen, die

ihren Wohnsitz im Ausland haben, erwartet werden kann (Hinweis E 13.6.1996, 95/18/1411).
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